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I. Bemerkungen zum Steuerrecht 

Maßgebend für die Versteuerung von Zündwaren im Jahre 1973 waren das 

Zündwarensteuergesetz (ZündwStG) in der Fassung vom 9« Juni 1961 
(BGBl I S. 729) und die 

Durchführungsbestimmungen zum Zündwarensteuergesetz (ZündwStDB) 
vom 3» August 1961 (BGBl I S. 1249) 

in der jeweils geltenden Fassung. 

Die Zündwarensteuer beträgt 1 Pf für 100 Stück Zündwaren, die nur ein¬ 
mal entzündet werden können. Für die Berechnung der Steuer von Zündwa¬ 
ren, die mehr als einmal entzündet werden können, werden soviel Stück 
Zündwaren in Ansatz gebracht, als Zündungen möglich sind. 

Im Jahre 1973 ergingen keine rechtlichen Bestimmungen, die sich unmit¬ 
telbar auf diese Statistik auswirkten. 

II. Steuergegenstand 

Der Zündwarensteuer unterliegen Zündwaren, die im Erhebungsgebiet her- 
gestellt oder in das Erhebungsgebiet eingeführt werden. Zündwaren im 
Sinne des Zündwarensteuergesetzes (§ 1 Abs. 2 ZündwStG) sind 

1. Zündhölzer und alle sonstigen demselben Verwendungszweck wie Zünd¬ 
hölzer dienenden Erzeugnisse, die mit einer durch Reibung entflamm¬ 
baren Zündmasse versehen sind oder aus einer solchen Zündmasse be¬ 
stehen und 

2. Zündkerzen aus Stearin, Wachs oder ähnlichen Stoffen. 

III. Hinweise zur Methodik der Statistik 

Als Erhebungsunterlage für die jährliche Zündwarensteuerstatistik dient 
die Übersicht nach Muster 7 der ZündwStDA, die dem Statistischen Bun¬ 
desamt von den Oberfiiianzdirektionen übermittelt wird. In der Übersicht 
werden die Zahl der Herstellungsbetriebe, die Zahl der im Erhebungsge¬ 
biet hergestellten sowie die Zahl der in das Erhebungsgebiet eingeführ¬ 
ten versteuerten Zündwaren nach der Art der Zündwaren nachgewiesen. Bei 
den unversteuerten Zündwaren wird zwischen der Ausfuhr und den Liefe¬ 
rungen an ausländische Streitkräfte unterschieden. Ferner wird der 
Steuersollbetrag gemeldet. Die Aufbereitung erfolgt zentral im Stati¬ 
stischen Bundesamt. 

IV. Absatz und Versteuerung von Zündwaren 

1973 stellten in der Bundesrepublik Deutschland 13 Betriebe Zündwaren 
her, das sind 2 Betriebe weniger als 1972. Außer in zwei Betrieben 
wurden in allen Betrieben nur Zündwaren aus Holz hergestellt. Regional 
gesehen ergibt sich folgende Verteilung der Herstellungsbetriebe: 
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1. Herstellungsbetriebe von Zündwaren 

Land 1969 1970 1971 1972 1973 

Niedersachsen .... 

Bayern ......................... 

Übrige Länder .................. 

Bundesgebiet ... 

4 

4 

11 

19 

4 

4 

10 

18 

4 

4 

8 

16 

4 

5 

6 

15 

3 

5 

5 

13 

Die Herstellungsbetriebe haben 1973 mit 99 159,5 Mill.St Zündwaren 
3 120,2 Mill.St oder 3,1 $ weniger versteuert als 1972. Es handelte sich 
dabei fast ausschließlich um Zündwaren aus Holz. Außerdem wurden noch 
6,8 Mill.St Zündwaren eingeführt, so daß sich der Inlandsabsatz an Zünd¬ 

waren auf 99 166,3 Mill.St belief. 

2. Versteuerte Inlandserzeugung von Zündwaren nach Ländern 

Mill.St 

Land 1969 1970 1971 1972 1973 

Niedersachaen 

Bayern ....... 

Übrige Länder 

Bundesgebiet 

8 888,1 

12 838,4 

85 108,8 

106 835,2 

9 739,4 

12 269,6 

85 797,1 

107 806,0 

8 679,9 

15 345,5 

82 568,0 

106 593,4 

6 022,2 

17 787,2 

78 470,2 

102 279,6 

5 671,2 

20 401,6 

73 086,6 

99 159,5 

Der Zündwarenverbrauch je Einwohner, der aus der versteuerten Menge er¬ 
rechnet wird, ist gegenüber 1972 um 59 St oder 3,6 $ auf 1 600 St zu¬ 
rückgegangen (Bevölkerungsstand: 30. 6. 1973)» 

Von den Herstellern sind ferner 111,5 Mill.St Zündwaren ausgeführt oder 
an ausländische Streitkräfte geliefert worden, das sind 24,1 $ mehr als 
1972. Diese Menge überstieg die Einfuhr um 104,7 Mill.St. Unter Berück¬ 
sichtigung der Ausfuhr belief sich der Absatz der 13 Hersteller auf 
99 271,0 Mill.St Zündwaren, der Gesamtabsatz an Zündwaren (einschl. Ein¬ 
fuhr) auf 99 277,8 Mill.St, womit er um 3,0 $ niedriger war als 1972. 
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3» Absatz von Zünd waren 

Mill.St 

Gegenstand 

dar Nachweisung 
1969 1970 1971 1972 1973 

Versteuerte Mengen insgesamt .... 

darunter eingefüHrt ........... 

Unversteuerte Mengen für Ausfuhr 

und an ausländische Streit¬ 

kräfte geliefert ............... 

Gesantabsatz ... 

106 836,6 

1,3 

172,4 

107 008,9 

107 823,6 

17,6 

119,8 

107 943,4 

106 595,5 

2,1 

133,2 

106 728,7 

102 285,7 

6,0 

89,9 

102 375,5 

99 166,3 

111,5 

99 277,8 

Das Steuersoll aus der Zündwarensteuer verringerte sich, ebenfalls ge¬ 
genüber dem Vorjahr um 3,0 $ auf 9,9 Mill.DM und stammte fast aus¬ 
schließlich aus der Versteuerung von Zündhölzern. 
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I. Bemerkungen zua Steuerrecht 

Maßgebend für die Versteuerung von Zündwaren im Jahre 1973 waren das 

Zündwarensteuergesetz (ZündwStQ) in der Fassung vom 9* Juni 1961 
(BGBl I S. 729) und die 

Durchführungsbestimmungen zum Zündwarensteuergesetz (ZündwStDB) 
vom 3« August 1961 (BGBl I S. 1249) 

in der jeweils geltenden Fassung. 

Die Zündwarensteuer beträgt 1 Pf für 100 Stück Zündwaren, die nur ein¬ 
mal entzündet werden können. Für die Berechnung der Steuer von Zündwa¬ 
ren, die mehr als einmal entzündet werden können, werden soviel Stück 
Zündwaren in Ansatz gebracht, als Zündungen möglich sind. 

Im Jahre 1973 ergingen keine rechtlichen Bestimmungen, die sich unmit¬ 
telbar auf diese Statistik auswirkten. 

II. Steuergegenstand 

Der Zündwarensteuer unterliegen Zündwaren, die im Erhebungsgebiet her¬ 
gestellt oder in das Erhebungsgebiet eingeführt werden. Zündwaren im 
Sinne des Zündwarensteuergesetzes (§ 1. Abs. 2 ZündwStG) sind 

1. Zündhölzer und alle sonstigen demselben Verwendungszweck wie Zünd¬ 
hölzer dienenden Erzeugnisse, die mit einer durch Reibung entflamm¬ 
baren Zündmasse versehen sind oder aus einer solchen Zündmasse be¬ 
stehen und 

2. Zündkerzen aus Stearin, Vachs oder ähnlichen Stoffen. 

III. Hinweise zur Methodik der Statistik 

Als Erhebungsunterlage für die jährliche Zündwarensteuerstatistik dient 
die Übersicht nach Muster 7 der ZündwStDA, die dem Statistischen Bun¬ 
desamt von den Oberflrianzdirektionen übermittelt wird. In der Übersicht 
werden die Zahl der Herstellungsbetriebe, die Zahl der im Erhebungsge¬ 
biet hergestellten sowie die Zahl der in das Erhebungsgebiet eingeführ¬ 
ten versteuerten Zündwaren nach der Art der Zündwaren nachgewiesen. Bei 
den unversteuerten Zündwaren wird zwischen der Ausfuhr und den Liefe¬ 
rungen an ausländische Streitkräfte unterschieden. Ferner wird der 
Steuersollbetrag gemeldet. Die Aufbereitung erfolgt zentral im Stati¬ 
stischen Bundesamt. 

IV. Absatz und Versteuerung von Zündwaren 

1973 stellten in der Bundesrepublik Deutschland 13 Betriebe Zündwaren 
her, das sind 2 Betriebe weniger als 1972. Außer in zwei Betrieben 
wurden in allen Betrieben nur Zündwaren aus Holz hergestellt. Regional 
gesehen ergibt sich folgende Verteilung der Herstellungsbetriebe: 
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1. Herstellungsbetriebe von Zündearen 

Land 1969 1970 1971 1972 1973 

Niadarsachsen... 

Bayern ..... 

Übriga Ländar .................. 

Bundesgebiet ... 

4 

4 

11 

19 

4 

4 

10 

18 

4 

4 

8 

16 

4 

5 

6 

15 

3 

5 

5 

13 

Die Herstellungsbetriebe haben 1973 mit 99 159,5 Mill.St Zündwaren 
3 120,2 Mill.St oder 3,1 $ weniger versteuert als 1972. Es handelte sich 
dabei fast ausschließlich um Zündwaren aus Holz. Außerdem wurden noch 
6,8 Mill.St Zündwaren eingeführt, so daß sich der Inlandsabsatz an Zünd¬ 

waren auf 99 166,3 Mill.St belief. 

2. Versteuerte Inlandserzeugung von Zündwaren nach Ländern 

Mill.St 

Land 1969 1970 1971 1972 1973 

Niedersachsen 

Bayern ....... 

Übrige Länder 

Bundesgebiet 

8 888,1 

12 838,4 

85 108,8 

106 835,2 

9 739,4 

12 269,6 

85 797,1 

107 806,0 

8 679,9 

15 345,5 

82 568,0 

106 593,4 

17 787,2 

78 470,2 

102 279,6 

5 671,2 

20 401,6 

73 086,6 

99 159,5 

Der Zündwarenverbrauch je Einwohner, der aus der versteuerten Menge er¬ 
rechnet wird, ist gegenüber 1972 um 59 St oder 3,6 $ auf 1 600 St zu¬ 
rückgegangen (Bevölkerungsstand: 30. 6. 1973)» 

Von den Herstellern sind ferner 111,5 Mill.St Zündwaren ausgeführt oder 
an ausländische Streitkräfte geliefert worden, das sind 24,1 % mehr als 
1972. Diese Menge überstieg die Einfuhr um 104,7 Mill.St. Unter Berück¬ 
sichtigung der Ausfuhr belief sich der Absatz der 13 Hersteller auf 
99 271,0 Mill.St Zündwaren, der Gesamtabsatz an Zündwaren (einschl. Ein¬ 
fuhr) auf 99 277*8 Mill.St, womit er um 3,0 $ niedriger war als 1972. 
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3. Absatz von Zündwaren 

Mill.St 

Gegenstand 

dsr Nachweisunq 
1969 1970 1971 1972 1973 

Versteuerte Msngon insgesamt 

darunter eingefüHrt ....... 

Unversteuerte Mengen für Ausfuhr 

und an ausländische Streit¬ 

kräfte geliefert ............... 

Gesaetabsati ... 

106 836,6 

1.3 

172,4 

107 008,9 

107 823,6 

17,6 

119,8 

107 943,4 

106 595,5 

2,1 

133,2 

106 728,7 

102 285,7 

6,0 

89,9 

102 375,5 

99 166,3 

6,8 

111,5 

99 277,8 

Das Steuersoll aus der Zündwarensteuer verringerte sich ebenfalls ge¬ 
genüber dem Vorjahr um 3,0 i» auf 9,9 Mill.DM und stammte fast aus¬ 
schließlich aus der Versteuerung von Zündhölzern. 
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